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152. VERÖFFENTLICHUNGEN IM BUNDESGESETZBLATT 

Die Bundesgesetzblätter sind über das Rechtsinformationssystem (RIS) des Bundes, 
http://ris.bka.gv.at abrufbar. 
 
Teil II 

Nr. 297/2012: Verordnung der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur, mit der die Uni-
versitätsberechtigungsverordnung geändert wird 

 
153. REKTORAT 

153.1 BESTELLUNG DES DIREKTORS UND DER STELLVERTRETENDEN DIREKTORIN DER „SCHOOL OF 
EDUCATION (SoE)“ 

 Gemäß § 20 Abs. 5 i. V. m. § 22 Abs. 1 Z 5 Universitätsgesetz 2002 sowie nach Maßgabe der Sat-
zung Teil A § 6 und des Organisationsplanes der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt wird 

 
Herr Univ.-Prof. Mag. Dr. Konrad Krainer 

zum Direktor 
und 

Frau Ao. Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Edith Schneider 
zur stellvertretenden Direktorin 

 
der School of Education (SoE) 

 
mit Wirksamkeit vom 20.09.2012 bestellt. Dieses Universitätszentrum ist eine Organisationseinheit 
im Sinne des UG. Die Funktionsperiode endet spätestens am 31.12.2013. 

  
 Mit dieser Bestellung ist die Bevollmächtigung verbunden, freie Dienstverträge und Werkverträge 

nach den universitären Standards im Rahmen der dem Universitätszentrum zugewiesenen Mittel, 
insbesondere der aus Projekten gemäß § 27 UG erworbenen Mittel, abzuschließen. Der Abschluss 
der Rechtsgeschäfte erfolgt im Namen der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Diese Vollmacht ist 
an die Funktion des Direktors und der stellvertretenden Direktorin gebunden und erlischt mit de-
ren Beendigung automatisch. 

 
 
153.2 BESTELLUNG DES INSTITUTSVORSTANDES UND DER STELLVERTRETENDEN INSTITUSVORSTÄNDIN 

DES „INSTITUTS FÜR INFORMATIKDIDAKTIK (SoE)“ 

Gemäß § 20 Abs. 5 i. V. m. § 22 Abs. 1 Z 5 UG sowie nach Maßgabe der Satzung Teil A § 5 und des 
Organisationsplanes der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt werden 
 

Herr O. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Roland Mittermeir  
(Funktionsperiode bis 30.09.12) 

zum Institutsvorstand 

 und 

Frau MMag.a Dr.in Barbara Sabitzer 
(Funktionsperiode bis 31.12.13) 

zur stellvertretenden Institutsvorständin 
 

des Instituts für Informatikdidaktik (SoE) 
 

 
mit Wirksamkeit vom 20.09.2012 bestellt. Das Institut ist eine Organisationseinheit im Sinne des 
UG.  

 Mit dieser Bestellung ist die Bevollmächtigung zum Abschluss von freien Dienstverträgen und 
Werkverträgen im Rahmen der dem Institut zugewiesenen Mittel, insbesondere der aus Projekten 
gem. § 27 UG erworbenen Mittel, verbunden. Der Abschluss der Rechtsgeschäfte erfolgt im Namen 
der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Diese Vollmacht ist an die Funktion des Institutsvorstandes 
und der stellvertretenden Institutsvorständin gebunden und erlischt mit deren Beendigung auto-
matisch. 

 

http://ris.bka.gv.at/
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153.3 BESTELLUNG DES LEITERS UND DER STELLVERTRETENDEN LEITERIN DER „ABTEILUNG FÜR 

ÖFFENTLICHE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE“ 

Gemäß § 20 Abs. 5 i. V. m. § 22 Abs. 1 Z 5 UG sowie nach Maßgabe der Satzung Teil A § 9 und des 
Organisationsplanes der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt werden 
 

Herr Univ.-Prof. Mag. Dr. Paolo Rondo-Brovetto 
zum Leiter 

 und 

Frau Ass.-Prof.in Mag.a Dr.in Iris Saliterer 
zur stellvertretenden Leiterin 

 
der Besonderen Fakultären Einrichtung: 

Abteilung für Öffentliche Betriebswirtschaftslehre 
 
mit Wirksamkeit vom 20.09.2012 bestellt. Die Abteilung ist eine Organisationseinheit im Sinne des 
UG. Die Funktionsperiode dauert bis längstens 31.12.2013. 
 

 Mit dieser Bestellung ist die Bevollmächtigung verbunden, freie Dienstverträge und Werkverträge 
nach den universitären Standards im Rahmen der der Abteilung zugewiesenen Mittel, insbesondere 
der aus Projekten gem. § 27 UG erworbenen Mittel, abzuschließen. Der Abschluss der Rechtsge-
schäfte erfolgt im Namen der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Diese Vollmacht ist an die Funk-
tion des Leiters und der stellvertretenden Leiterin gebunden und erlischt mit deren Beendigung 
automatisch. 
 
  Für das Rektorat 
  die geschäftsführende Rektorin 
  Univ.-Prof.in Dr. Friederike Wall 
 
 

154. GESCHÄFTSFÜHRENDE REKTORIN – ERTEILUNG EINER VOLLMACHT GEMÄß § 28 UG  

Die geschäftsführende Rektorin, Vizerektorin Univ.-Prof.in Dr. Friederike Wall, ermächtigt gem. 
§ 28 UG Herrn Mag. Josef Gröchenig, Bakk., MBA, zum Abschluss von Rechtsgeschäften, die dem 
Widmungszweck des universitätsinternen Projektes „Optimierung der Universitätsprozesse“ ent-
sprechen, einschließlich dem Abschluss von freien Dienstverträgen und Werkverträgen, und zur 
Verfügung über die Geldmittel im Rahmen der Einnahmen aus dem u. a. Projekt. Von dieser Voll-
macht nicht umfasst sind Arbeitsverträge und Darlehensgeschäfte jeglicher Art. Eine Übertragung 
dieser Vollmacht ist nicht gestattet. Die Vollmacht erlischt spätestens drei Monate nach Beendi-
gung des u. a. Projektes automatisch. 

Name 

Organisationseinheit 

Projekt 

Kostenstelle/Innenauftragsnummer 

Gröchenig, Mag. Josef, Bakk., MBA 

Büro des Rektorats 

Optimierung der Universitätsprozesse 

AIP87000057 

AIP87000067 

AIP87000068 

AIP87000069 

AIP87000070 

 
 
  Die geschäftsführende Rektorin 
  Univ.-Prof.in Dr. Friederike Wall 

 
 

155. VIZEREKTORIN FÜR FORSCHUNG – ERTEILUNG VON VOLLMACHTEN GEMÄSS § 27 ABS. 2 UG AN 
PROJEKTLEITER/INNEN 

Die Vizerektorin für Forschung der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ermächtigt gemäß § 27 
Abs. 2 i. V. m. § 28 UG folgende Universitätsangehörige zum Abschluss von Rechtsgeschäften, die 
dem Widmungszweck des angeführten Projektes entsprechen, einschließlich dem Abschluss von 



Mitteilungsblatt der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt – Studienjahr 2011/2012 – ausgegeben am 19.09.2012 - 26. Stück Seite 4 
 

freien Dienstverträgen und Werkverträgen, und zur Verfügung über die Geldmittel im Rahmen der 
Einnahmen aus dem u. a. Projekt. Von dieser Vollmacht nicht umfasst sind Arbeitsverträge und 
Darlehensgeschäfte jeglicher Art. Eine Übertragung dieser Vollmacht ist nicht gestattet. Die Voll-
macht erlischt spätestens drei Monate nach Beendigung des u. a. Projektes automatisch.  

Name 

Organisationseinheit 

Projekt 

Kostenstelle/Innenauftragsnummer 

Klein, ORätin Dr. Evelyn 

Abt. Stadt, Region und räumliche Entwicklung 

IK-Lehrgang 5. DG 

AW7166370003 

Leibetseder, Dr. Doris  

Zentrum für Frauen- und Geschlechterstudien (ZFG) 

D Leibetseder 2012 

Anthologie „When we were gender … 
Geschlechter erinnern und vergessen“ 
(transcript Verlag) 

AFR87000025 

Rinner, Univ.-Prof. DI Dr. Bernhard 

Institut für Vernetzte und Eingebettete Systeme 

TrustEye 

A71434000041 

 
  Die Vizerektorin für Forschung 
  Univ.-Prof.in Dr. Friederike Wall 

 
 

156. AUSSCHREIBUNG FREIER STELLEN AN DER ALPEN-ADRIA-UNIVERSITÄT KLAGENFURT 

156.1 Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt schreibt gem. § 107 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002 folgende 
 auf 6 Jahre befristete Laufbahnstelle zur Besetzung aus: 

 
Postdoc-Assistentin / Postdoc-Assistent 

 
am Institut für Germanistik, Fakultät für Kulturwissenschaften, im Beschäftigungsausmaß von 100 
% (Basis Uni-KV: B 1 Postdoc). Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt 
€ 3.381,70 brutto (14 x jährlich). Voraussichtlicher Beginn des Anstellungsverhältnisses ist der 1. 
März 2013.  
 
Aufgabenbereich: 
 

Mitwirkung an der Erfüllung der Aufgaben des Instituts in Forschung und Lehre. Dazu zählen: 
 

 Selbständige und kooperative Forschung im Bereich Ältere deutsche Literatur (ÄDL) 

 Mitarbeit bei der Akquisition und Durchführung von Forschungsprojekten des Lehrstuhls ÄDL  

 Teilnahme an nationalen und internationalen Tagungen und Kongressen, Publikations- und 
Vortragstätigkeit  

 Abhaltung von Lehrveranstaltungen und Prüfungstätigkeit im Bereich der Älteren deutschen 
Literatur und Sprache von den Anfängen bis 1500  

 Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten 

 Mitwirkung an administrativen Aufgaben des Instituts sowie in universitären Gremien 

 Mitwirkung am Ausbau der internationalen wissenschaftlichen Kontakte des Instituts 
 

Voraussetzung für die Einstellung: 
 

 Abgeschlossenes Doktoratsstudium der Germanistik/Ältere deutsche Literatur mit mindestens 
gutem Erfolg 

 Fundierte Kenntnisse in mindestens zwei der folgenden Gebiete: Mediävistische Komparatis-
tik, kulturwissenschaftliche Paradigmen (z.B. Performativität, Handlungstheorien, Ritualtheo-
rien), Wissensliteratur, Gendertheorie, Editionsphilologie 

 Nachweisliche Erfahrung in der universitären Lehre  

 Erste eigenständige wissenschaftliche Publikationen 
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Erwünscht sind: 
 

 Projekterfahrung  

 Kenntnisse in einer weiteren Mittelalter-Philologie (bevorzugt: altfranzösischer und mittella-
teinischer Bereich) 

 Gute didaktische Fähigkeiten  

 Teamfähigkeit  

 Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch  

 Gute PC-Kenntnisse  
 
Mit der Inhaberin/dem Inhaber einer Laufbahnstelle kann eine Qualifizierungsvereinbarung gem. 
§ 27 Uni-KV für die Bereiche Forschung, selbständige Lehre, Leitungs- und Verwaltungsaufgaben, 
externe Erfahrungen abgeschlossen werden. Bei Abschluss der genannten Qualifizierungsvereinba-
rung erfolgt eine Einstufung als Assistenzprofessorin/Assistenzprofessor (Basis Uni-KV: A 2 Ass. 
Prof.). Erreicht die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber die Qualifikation entsprechend der Ver-
einbarung, wird die betreffende Person als „Assoziierte Professorin/Assoziierter Professor“ (Basis 
Uni-KV: A 2 Assoz. Prof.) in ein unbefristetes Anstellungsverhältnis übernommen.  
 
Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen Personal insbeson-
dere in Leitungsfunktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen zur Bewerbung auf. Frauen 
werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
 
Menschen mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen, die die geforderten Qualifikationskri-
terien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. 
 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis 31.10.2012 unter der Kennung 829/12 an die 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Fachabteilung Personalentwicklung, ausschließlich über das 
Onlinebewerbungsformular unter http://www.aau.at/obf zu richten. 
 
Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Auf-
nahmeverfahrens entstehen. 
 

156.2 Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt schreibt gem. § 107 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002 folgende 
Stelle zur Besetzung aus: 

Sekretärin / Sekretär 

am Institut für Psychologie, Fakultät für Kulturwissenschaften, im Beschäftigungsausmaß von 50 % 
(Uni-KV: IIa), befristet auf die Dauer einer Karenzierung (längstens bis 31.12.2014). Das monatli-
che Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt € 784,60 brutto (14 x jährlich) und kann sich auf 
Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsbezogener Vorerfah-
rungen erhöhen. Voraussichtlicher Beginn des Angestelltenverhältnisses ist der 20. November 
2012. 

Der Aufgabenbereich umfasst: 

- Büroadministration und –kommunikation 
- Allgemeine Sekretariatsarbeiten 

- Administration von Lehre und Forschung  

- Betreuung von extern beauftragten Lehrpersonen 

- Lehrveranstaltungs- und Prüfungsverwaltung  

- Mitarbeit bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen 

Voraussetzungen für die Einstellung:  

- Einschlägige Ausbildung oder Erfahrung/Praxis im Sekretariatsbereich 
- Gute Kenntnisse im EDV-Bereich (Office-Anwendungen) 

- Organisatorische Fähigkeiten 

- Gute Deutschkenntnisse, Englisch Grundkenntnisse 

Erwünscht sind:  
- Gute Team- und Kommunikationsfähigkeit 

- Eigeninitiative, Genauigkeit und Flexibilität 

- Erfahrung in Büro-, Projekt- und Verwaltungsadministration 

- Kenntnisse universitärer Organisation und Strukturen 

- SAP-(Berichtsuser-)Kenntnisse 
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Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim Personal an und fordert daher qualifi-

zierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. 

 

Menschen mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen, die die geforderten Qualifikationskri-

terien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.  

 

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis 10. Oktober 2012 unter der Kennung 832/12 

an die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Fachabteilung Personalentwicklung, ausschließlich über 

das Onlinebewerbungsformular unter http://www.aau.at/obf zu richten.  

 

Bewerberinnen und Bewerber haben keinen Anspruch auf Abgeltung von entstandenen Reise- und 

Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstehen.  

http://www.aau.at/obf

